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Verbandsversammlung Gemeindeverband     

21.11.2019     

GMS 2019/02     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Sandra Wirthensohn 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Verbandsversammlung 
Gemeindeverband Mittleres Schussental 
21.11.2019, Nr. GMS 2019/02 
 

 
Öffentlich 

1. Wohnraumversorgungskonzept für das Mittlere Schussental 
- Beschluss 
Vorlage: DS 2019/336 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

1. Das Wohnraumversorgungskonzept für den Gemeindeverband Mittleres Schussen-
tal wird als Konzept im Sinne von § 1 (6) Nr. 11 BauGB beschlossen und ist Grund-
lage für die weitere städtebauliche Entwicklung im Gemeindeverband. 

 

 
 

2. Aktueller Stand des Radverkehrskonzeptes 
- mündlicher Bericht 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 
 

Ergebnis: 

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

3. Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 
- Förderantrag 
- Ausschreibung 
Vorlage: DS 2019/357 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
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Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

2. Die technische Verbandsverwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag für die 
Anschlussförderung zur Weiterführung der Stelle für Klimaschutzmanagement für 
einen Zeitraum von 24 Monaten zu stellen. 

3. Bei positiv beschiedener Anschlussförderung wird die technische Verbandsver-
waltung beauftragt, die Stelle für Klimaschutzmanagement für den Zeitraum von 
24 Monaten neu auszuschreiben. 

 
 

4. Klimasparbuch 
- Auftragsvergabe 
- Vertretung bei der Umsetzung 
Vorlage: DS 2019/356 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

4. Der Gemeindeverband Mittleres Schussental bestellt bei der oekom GmbH 
20.000 Exemplare des noch zu verfassenden Werks "Klimasparbuch Mittleres 
Schussental". Grundlage dieser Vereinbarung ist das Angebot vom 21.08.2019. 

2.  Die technische Verbandsverwaltung wird beauftragt, den Gemeindeverband ge-

genüber dem Verlag bei der Umsetzung des Klimasparbuchs zu vertreten. 

 

 

 

5. Fertigstellung GMS-Website 
- mündlicher Bericht  
- Kenntnisnahme 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

 

 

Ergebnis: 

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 
 

6. Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-
Oberschwaben 
- Beschluss über die Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach 
§ 10 (1) ROG i.V.m. § 12 (2) LplG 
Vorlage: DS 2019/339 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
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Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

5. Der Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung 
des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben wird zugestimmt. 

6. Die technische Verbandsverwaltung wird beauftragt, die Stellungnahme im Rah-
men der Beteiligung nach § 10 (1) ROG i.V.m. § 12 (2) LplG in das Regionalplan-
verfahren einzubringen.  

 

 

 

7. Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) in Ravensburg 
- Anerkennung der Schlussabrechnung 
Vorlage: DS 2019/259 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

1. Die vorgelegte Schlussabrechnung wird anerkannt. 
 

2. Der außerplanmäßige Aufwand aufgrund der Weiterleitung der anteiligen Förde-
rung für den Grunderwerb an die Stadt Ravensburg wird genehmigt. 

 

 

 

8. 27. Berichtigung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet "Seestraße 32 und 36" auf 
Markung Ravensburg 
- Beschluss der öffentlichen Bekanntmachung 
Vorlage: DS 2019/333 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

7. Die 27. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2000 im Gebiet "Seestraße 32 
und 36" auf Markung Ravensburg ist öffentlich bekannt zu machen. 

 

 
 

9. 28. Berichtigung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet "Wangener Straße 134 und 
138" auf Markung Ravensburg 
- Beschluss der öffentlichen Bekanntmachung 
Vorlage: DS 2019/334 
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Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

 

8. Die 28. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2000 im Gebiet "Wangener Stra-
ße 134 und 138" auf Markung Ravensburg ist öffentlich bekannt zu machen. 

 

 
 

10. 29. Berichtigung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet "Wohnen Fischerareal" auf 
Markung Baindt 
- Beschluss der öffentlichen Bekanntmachung 
Vorlage: DS 2019/335 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

9. Die 29. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2000 im Gebiet "Wohnen Fischer-
areal" auf Markung Baindt ist öffentlich bekannt zu machen. 

 

 

11. 56. Teiländerung Flächennutzungsplan 2000 im Gebiet "Krankenhaus St. Elisa-
beth" auf Markung Ravensburg 
- Auslegungsbeschluss 
Vorlage: DS 2019/337 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

1. Dem Entwurf der 56. Teiländerung des Flächennutzungsplanes 2000 im Gebiet 

"Krankenhaus St. Elisabeth" auf Markung Ravensburg entsprechend dem Lage-

planentwurf der Technischen Verbandsverwaltung/Stabsstelle GMS Ravensburg 

vom 10.10.2019 einschließlich Begründung vom 10.10.2019 mit Umweltbericht 

vom 28.10.2019 wird zugestimmt 

2. Der Entwurf der 56. Teiländerung des Flächennutzungsplanes 2000 und die Be-

gründung mit Umweltbericht werden in der vorliegenden Fassung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt sowie die förmliche 

Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 
 

12. Bildung von Haushaltsresten anlässlich der Aufstellung der Jahresrechnung für 
das Jahr 2018 
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Vorlage: DS 2019/362 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

1. Die Verbandsversammlung stimmt der Bildung des Haushaltseinnahmerestes in 

Höhe von 60.000 Euro bei der Haushaltsstelle 02.7910.361000 zu. 

 

2. Die Verbandsversammlung stimmt der Bildung des Haushaltsrestes in Höhe von 

21.827,71 Euro bei der Haushaltsstelle 02.9000.362000 zu. 
 

 

 
 

13. Feststellung der Jahresrechnung 2018 
Vorlage: DS 2019/364 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

Beschluss: 

1. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Weingarten vom 
15.07.2019 wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Die Jahresrechnung 2018 des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental wird 
wie folgt festgestellt: 
 
Kassenmäßiger Abschluss 2018 

 

Kassenreste 

aus 

Vorjahren 

Anordnungs- 

Soll des 

lfd. Jahres 

Einnahmen Ist Kassenreste 

0,00 € 710.763,22 € Verwaltungshaushalt 710.763,22 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € Vermögenshaushalt 0,00 € 0,00 € 

483.932,33 € 512.671,65 € 
Haushaltsfremde 

Vorgänge 
561.673,62 € 434.930,36 € 

483.932,33 € 1.223.434,87 € Summe Einnahmen 1.272.436,84 € 434.930,36 € 

 

 

Buchmäßiger Kassenbestand: 

Summe Ist-Einnahme 1.272.436,84 € 

./. Summe Ist-Ausgabe 837.506,48 € 

= Kassenergebnis (Kassenbestand (+) oder –vorgriff(-)) 434.930,36 € 

= Ist-Mehreinnahme 
 

Kassenreste Anordnungs- Ausgaben Ist Kassenreste 



Verbandsversammlung Gemeindeverband Mittleres Schussental 21.11.2019, Nr. GMS 2019/02  - 6 - 

 

aus 

Vorjahren 

Soll des 

lfd. Jahres 

75.074,83 € 1.164.493,52 € Verwaltungshaushalt 814.989,50 € 424.578,85 € 

0,00 € 20.000,00 € Vermögenshaushalt 20.000,00 € 0,00 € 

16.954,91 € 512.671,65 € 
Haushaltsfremde 

Vorgänge 
437.447,34 € 92.179,22 € 

92.029,74 € 1.697.165,17 € Summe Ausgaben 1.272.436,84 € 516.758,07 € 

 

Haushaltsrechnung 2018 (gem. Anlage 17 zu § 41 GemHVO) 

 
 Verwaltungs-

haushalt 
Vermögens-
haushalt 

Gesamt-
haushalt 

1. Soll Einnahmen 710.763,22 0,00 710.763,22 

2. Neue HH-Einnahmereste 0,00 81.827,71 81.827,71 

3. Zwischensumme 710.763,22 81.827,71 792.590,93 

4. ab: HH-Einnahmereste Vorjahr 0,00 90.000,00 90.000,00 

5. Bereinigte Soll-Einnahmen 710.763,22 -8.172,29 702.590,93 

6. Soll Ausgaben 1.164.493,52 20.000,00 1.184.493,52 

7. Neue HH-Ausgabereste 0,00 0,00 0,00 

8. Zwischensumme 1.164.493,52 20.000,00 1.184.493,52 

9. ab: HH-Ausgabereste Vorjahr 453.730,30 28.172,29 481.902,59 

10 Bereinigte Soll-Ausgaben 710.763,22 -8.172,29 702.590,93 

11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00 

 
Vermögensrechnung (gem. Anlage 1 und 4 der VWV VermR) 

 

Die Summe der Aktiva und Passiva betrug jeweils  

zum 01.01.2018   Euro 573.932,33 

zum 31.12.2018   Euro 516.758,07 

 

Die Summe der Finanzanlagen betrug jeweils 

zum 01.01.2018   Euro            0,00 

zum 31.12.2018   Euro            0,00 

 

Die Summe der Geldanlagen betrug jeweils 

zum 01.01.2018   Euro 300.019,08 

zum 31.12.2018   Euro            0,00 

 

Die Summe der Allgemeinen Rücklage betrug jeweils 

zum 01.01.2018   Euro   12.926,87 

zum 31.12.2018   Euro   12.926,87 

 

14. Haushaltsplan 2020 
Vorlage: DS 2019/363 
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Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 5  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt: 

 

§ 1 

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit  

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 

 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  1.884.000,00 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  1.884.000,00 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 

0,00 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von  0,00 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 

0,00 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3 und 1.6) von  

0,00 € 

 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit von 

1.884.000,00 

Euro 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit von  

1.784.000,00 

Euro 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

100.000,00 Euro 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,00 Euro 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,00 Euro 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

0,00 Euro 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 100.000,00 Euro 
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aus 2.3 und 2.6) von 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

von 

0,00 Euro 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

von 

0,00 Euro 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0,00 Euro 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

100.000,00 Euro 

 

§ 2 

Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-

onsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)  

wird festgesetzt auf          0,00 Euro 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtun-

gen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-

dermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf  

                

  0,00 Euro   

 

 

 
§ 4 

Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt  

auf         350.000,00 Euro  
 

  

§ 5 

Umlagen 

Die Umlagen des Verbandes werden wie folgt festgesetzt 

 

1. Die Verwaltungskostenumlage auf                                1.670.000,00 Euro 

2. Die Kapitalumlage auf  0,00 Euro 

 

 

§ 6 
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Inkrafttreten 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

2. Die Verbandsversammlung stimmt der vorliegenden Fassung des 5jährigen 

Finanzplanes sowie dem Investitionsprogramm zu. 

 

 

 

15. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

 

 

 
Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

26.11.2019 

 

gez. Sandra Wirthensohn 
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